
 
 

Anlage 5  

©  Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau Stand: 23.07.2010  1/4 
    Anlage 5 zur Lieferantenrichtlinie 

 

 
 
Verwendung des richtigen Barcode 

(siehe Punkt 4.2. „Lieferantenrichtlinie) 

 
  
  
Das EAN 128-Transportetikett eignet sich zum Einsatz in allen Branchen. Es handelt sich um ein weltweit 
standardisiertes System auf Basis der EAN•UCC-Standards. Ausführliche Informationen hierzu können Sie bei der GS1 

in Form des Handbuches "EAN 128 - Internationaler Standard zur Übermittlung strichcodierter Inhalte" oder des "Auto-
ID-Kompendiums" beziehen. Das Etikett orientiert sich am VDA Etikett 4902. 

 
Das EAN 128-Transportetikett ist in drei Segmente unterteilt. Im Kopfteil des Transportetiketts kann die Adresse des 

Warenversenders und -empfängers klarschriftlich angegeben und das Logo des Warenversenders platziert werden. Im 
Mittel-Segment sind - ebenfalls klarschriftlich – Waren begleitende Informationen zu lesen, die für den Ausführenden an 

der Rampe oder im Lager bestimmt sind. Durch die Abbildung dieser Informationen (Datenelemente) in Form eines 
Strichcodes im EAN 128-Format wird die automatische Scanner-Erfassung ermöglicht. 

 
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein EAN 128-Transportetikett in Originalgröße. 
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Damit alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette die Daten in einem EAN 128-Strichcodesymbol eindeutig 
interpretieren können, sind Format und Bedeutung jeder Information (Datenelement) exakt definiert. Zwei- bis 

vierstellige Datenbezeichner (DB) kündigen den nachfolgenden Dateninhalt an (Datenbezeichnerkonzept des EAN 
128-Standards, z. B. (00) für die Nummer der Versandeinheit). Dies ermöglicht eine eindeutige und 
überschneidungsfreie elektronische Weiterverarbeitung der dargestellten Daten in nachgeschalteten 

Anwendungsprogrammen. 
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Die Verwendung der o. g. Etikettenelemente ist abhängig von der Art der Versandeinheit. Dabei sind zu unterscheiden: 
� Artikelreine Versandeinheiten: enthalten Artikel mit der gleichen EAN 
� Kommissionierte Versandeinheiten: beinhalten Artikel mit verschiedenen EAN 

Die folgende Tabelle erläutert den Zusammenhang zwischen der Art der Versandeinheit und der Verwendung der 
Etikettenelemente. 

 

 
 

 
ILN Typ 2: Voraussetzung für die Bildung der NVE 

Um eine NVE vergeben zu können, muss ein Unternehmen über die Internationale Lokationsnummer (ILN) des Typs 2 
verfügen. Es handelt sich dabei um eine eindeutige Nummer zur Unternehmensidentifikation. Sie wird in Deutschland 

von der Centrale für Coorganisation GmbH (CCG) vergeben. Auf Basis der ILN vom Typ 2 (Basisnummer des 
Versenders) wird die NVE für die einzelnen Transporteinheiten aus der Reserveziffer, Basisnummer des Versenders, 

durchlaufenden Nummerierung und Prüfziffer gebildet. 
 

Produktidentifikation: Die Internationale Artikelnummer (EAN) 
Produkte werden durch die EAN identifiziert (internationale Artikelnummer). Entspricht eine Versandeinheit einer 

Handelseinheit und diese Handelseinheit hat eine EAN, so wird im EAN 128-Standard der DB 01 für die Angabe der 
EAN der Handelseinheit verwendet. Entspricht die Versandeinheit nicht einer Handelseinheit, so wird bei artikelreinen 

Versandeinheiten (alle Artikel haben die gleiche EAN) der DB 02 mit der EAN der Artikel aus der nächst kleineren 
Verpackungsebene in Verbindung mit dem DB 37 zur Mengenangabe in Stück verwendet. Die folgende Abbildung 
erläutert diesen Zusammenhang. 
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Die EAN wird ebenfalls wie die NVE auf Basis der ILN generiert. Sie wird als eindeutige Kennzeichnung für jede 

Artikelvariante und Gebindeform vergeben. Die EAN muss zum Zwecke der Artikelidentifikation eindeutig sein, d. h. es 
darf keine Mehrfachvergabe der EAN erfolgen. Die EAN dient ausschließlich der Identifikation von Produkten. Sie darf 

nur verändert werden, wenn tatsächlich eine Artikeländerung stattgefunden hat. Nach Auslaufen des Produktes bzw. 
einer Produktänderung darf die vergebene EAN im Regelfall erst nach einer Übergangsfrist von 48 Monaten wieder 

verwendet werden, um Überschneidungen mit EAN von Artikeln zu vermeiden, die sich noch im Umlauf befinden. 
 
Es wird empfohlen, die Strichcodeetiketten an mindestens einer Stirnseite sowie der rechts davon liegenden Längsseite 

der Versandeinheit anzubringen. Aus Gründen der Verarbeitungssicherheit sollten niemals mehrere Etiketten gleichen 
Inhalts auf derselben Seite der logistischen Einheit aufgebracht werden. 

 

 


